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Bekanntmachung des Landratsamtes

	▼ Bundesleistungsgesetz 
Übungen und Manöver der Bundeswehr

Bekanntmachung der Gemeinde Gilching

	▼ 1. Änderung des Bebauungsplanes „Pollinger Straße 
/ Schäftlarner Weg“ für den Bereich Fl.Nr. 1299/5 und 
Teilfläche aus Fl.Nr. 1303, Gemarkung Gilching 
Aufstellungsbeschluss zur Änderungseinleitung i.S.v. 
§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB sowie Billigungsbeschluss; 
Öffentliche Auslegung gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. 
§ 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 2. Halbsatz und Nr. 3 2. 
Halbsatz BauGB

	◆ Bundesleistungsgesetz 
Übungen und Manöver der Bundeswehr

Amtliche Bekanntmachung

Die Bundeswehr führt im Jahr 2022 folgende Übungen 
durch:
Gde. Gauting, Seefeld, Andechs, Stadt Starnberg
04.05.2022 Anmarsch 05:45 Uhr
04.05.2022 Übung von 06:00 – 16:00 Uhr
04.05.2022 Abmarsch 17:15 Uhr
Fußmarsch

Hinweis:
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von Einrichtungen 
der übenden Truppen fernzuhalten. Gleichzeitig wird auf Ge-
fahren, die von liegengebliebenen Sprengmitteln, Fundmuni-
tion und dergleichen ausgehen, hingewiesen. Sollten solche 
Gegenstände aufgefunden werden, ist die nächste Polizei- 
inspektion zu verständigen.

Etwaige Übungsschäden sind innerhalb eines Monats bei 
der zuständigen Gemeinde anzumelden. Auskünfte zur 
Schadensabwicklung erteilen die jeweiligen Gemeinden so-
wie das Landratsamt Starnberg.

Starnberg, den 26.04.2022

Landratsamt Starnberg
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bekanntmachung der Gemeinde Gilching

	◆ 1. Änderung des Bebauungsplanes „Pollinger Straße 
/ Schäftlarner Weg“ für den Bereich Fl.Nr. 1299/5 und 
Teilfläche aus Fl.Nr. 1303, Gemarkung Gilching 
Aufstellungsbeschluss zur Änderungseinleitung i.S.v. 
§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB sowie Billigungsbeschluss; 
Öffentliche Auslegung gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 
i.V.m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 2. Halbsatz und Nr. 3 2. 
Halbsatz BauGB

In der Bauausschusssitzung vom 25.04.2022 wurde der 
Billigungs- und Auslegungsbeschluss zur 1. Änderung des 
Bebauungsplanes „Pollinger Straße / Schäftlarner Weg“ 
i.d.F.v. 06.04.2022 gefasst. 

Ziel und Zweck der Bebauungsplanänderung ist die Ermög-
lichung von Terrassen.

Der Entwurf der Bebauungsplanänderung i.d.F.v. 
06.04.2022 liegt in der Zeit vom 

13. Mai bis einschließlich 14. Juni 2022

während der allgemeinen Dienststunden im Rathaus der Ge-
meinde Gilching, Rathausplatz 1, Bauamt, Zimmer Nr. O1.15 
öffentlich aus. Die Unterlagen können auch auf der Internet-
seite der Gemeinde Gilching eingesehen werden: https://
www.gilching.de/planen-bauen/bauleitplanung/bekanntma-
chungen-bauleitplaene-in-auslegung/

Stellungnahmen können während dieser Frist schriftlich 
oder während der Dienststunden zur Niederschrift abgege-
ben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men können bei der Beschlussfassung über die Bebauungs-
planänderung unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemein-
de deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen 
und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans 
nicht von Bedeutung ist. In die Frist fallende allgemein 
arbeitsfreie Tage, also auch Feiertage und andere Tage, an 
denen das Rathaus der Gemeinde Gilching geschlossen ist, 
sowie offizielle Ferientage sind für den Fristlauf unschädlich.

Verfahrensart
Die Bebauungsplanänderung wird im beschleunigten Verfah-
ren nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB ohne Durchführung ei-
ner Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt.

Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO i.V.m. § 3 
BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme 
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mittei-
lung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche 
Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls 
öffentlich ausliegt..

Gilching, 26.04.2022

Manfred Walter, Erster Bürgermeister 
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